Grußwort von Herrn Landrat Frithjof Kühn anlässlich der Internationalen Arbeitstagung des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure zum Thema: „Lebensmittel- und Futtermittelrecht – von der Basis bis zur Spezialis“ am 05.09.2005 Gästehaus Petersberg in Königswinter

Es gilt das gesprochene Wort!

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Viedt, 
ich freue mich sehr, dass Sie auch in diesem Jahr wieder Ihre internationale Arbeitstagung im Gästehaus Petersberg abhalten. 
Das spricht für das hervorragende Renommee dieses Hauses, sicherlich aber auch für den Rhein-Sieg-Kreis, der sich als Tagungsregion empfiehlt.  

In diesem Sinne heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen hier in Königswinter mitten im Siebengebirge.
Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier auf historischem Boden und für alle, die zum ersten Mal hier sind, möchte ich kurz einige Worte zum Petersberg und dem Gästehaus sagen. 
Der Petersberg und dieses Haus haben eine bewegte Geschichte hinter sich. So war der Petersberg 1949 Sitz der Alliierten Hohen Kommission, die das Gebäude 1952, nach dem Abschluss des Deutschlandvertrages, wieder räumte. 1949 stellte Bundeskanzler Konrad Adenauer hier sein Kabinett vor und im gleichen Jahr wurde auch das „Petersberger Abkommen“ geschlossen, das für die junge Bundesrepublik Deutschland einen wichtigen Schritt zur staatlichen Souveränität bedeutete. 
1978 dann stimmte das Bundeskabinett dem Kauf des Petersberges und dem Ausbau als Gästehaus des Bundes zu. Hochrangige Gäste wie die britische Königin Elisabeth II., der sowjetische Generalsekretär Leonid Breschnew und der amerikanische Präsident Bill Clinton haben hier schon genächtigt. 

Im Mittelpunkt des Weltgeschehens stand das Haus zuletzt 2001 und 2002 mit den Afghanistan-Konferenzen; ein Tagungsort von internationalem Format also und dem Rhein-Sieg-Kreis war es immer wichtig, die Zukunft dieses Traditionshauses mit zu sichern. 
Das ist auch gelungen. Heute ist das Haus zwar nicht mehr Gästehaus des Bundes. Der Vorrang staatlicher Nutzung ist entfallen, aber das Nutzungskonzept als eines der besten Tagungshotels in Deutschland wird in bewährter Form fortgeführt. 
Im Mittelpunkt Ihrer diesjährigen Arbeitstagung steht diesmal das neue Lebensmittel- und Futtermittelrecht. Erst im Juni konnte im Vermittlungsausschuss eine Einigung über die gesetzliche Neuordnung erzielt werden.  
Auch wenn das Gesetz kontrovers diskutiert wurde, muss anerkannt werden, dass das Werk als Dachgesetz des Lebensmittelrechts nunmehr noch in dieser Legislatur als politischer Kompromiss verabschiedet wird. 
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Lebensmittel- und des Futterrechts (LFGB) wird das deutsche Lebensmittelrecht entsprechend den Vorgaben der EG-Basisverordnung 178/2002 angepasst. EG-Basisverordnung und LFGB verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz nach dem Prinzip „vom Acker/Stall bis zum Teller" im Sinne eines vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Das heißt, sie gelten entlang der gesamten Lebensmittelkette. 
Ob das Gesetz allerdings ein „Meilenstein“ in Sachen Verbraucherschutz ist – wie Frau Bundesministerin Künast es formulierte - bleibt angesichts ca. 150 Einzelermächtigungen zum Erlass von Rechtsvorschriften zumindest im Hinblick auf Übersichtlichkeit und Transparenz des LFGB abzuwarten. 
Auf die Kreise als regelmäßig „zuständige Behörde“ im Sinne des Gesetzes werden vielfältige neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten übertragen. Wie hoch letztlich der damit verbundene Personal- und Verwaltungsaufwand sein wird, wird sich in Zukunft im Zuge der Umsetzung des Gesetzes noch klären. 
Das neue System der EU verlagert die Verantwortlichkeit für die Sicherheit der Lebensmittel verstärkt auf die Hersteller von Futter- und Lebensmitteln. Die amtliche Überwachung soll die Eigenkontrolle intensiver verfolgen und sich nicht mehr nur auf die Endprodukte konzentrieren. Amtliche Kontrollen wird es dennoch nicht vollständig ersetzen. Die Kontrollsysteme der Unternehmen können nur dann funktionieren, wenn sie laufend auf ihre Wirksamkeit überprüft werden und die für die Überwachung zuständigen Behörden tatsächlich in der Lage sind, zielorientiert auf die Beseitigung von Mängeln hinzuwirken. Gesetzgeber und Vollzugsbehörden werden durch das neue LFGB weitreichende Regelungsbefugnisse eingeräumt. Ziel ist eine weitere Verbesserung der Verbrauchersicherheit. Dies kann aber letztlich nur unter aktiver Mitwirkung der Lebensmittelproduzenten über die gesamte Wertschöpfungskette erreicht werden. 
Die Zukunft wird zeigen, ob sich das LFGB in der Praxis bewährt. Auf alle Fälle aber sorgen die neuen Rahmenbedingungen für einen vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutz für viel Diskussionsstoff. 
Schon heute leisten unsere Lebensmittelüberwachungsbehörden regelmäßig und mit großem Erfolg Ihren Beitrag zur maximalen Lebensmittelsicherheit in unserem Land.

Ich habe mir einmal ein paar eindrucksvolle Zahlen aus dem Jahresbericht Lebensmittelüberwachung geben lassen, den das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kürzlich vorgestellt hat. Bundesweit wurden 2004 fast 606.000 Betriebe überprüft und mehr als eine Million Kontrollen gemacht. 410.000 Proben von Lebensmitteln und Verpackungen wurden untersucht und knapp 15 Prozent beanstandet. 
Ich nutze daher die Gelegenheit, Ihnen, Herr Viedt, und dem Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e. V. für Ihre hervorragende Arbeit zu leisten, die Sie zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger in Sachen Verbraucherschutz, Gesundheit und Hygiene leisten. 

Auf Sie warten nun aufschlussreiche Vorträge und Gesprächsrunden rund um das Thema „Lebensmittel- und Futtermittelrecht – von der Basis zur Spezialis“. 
In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitstagung einen interessanten Erfahrungsaustausch und einen erfolgreichen Tagungsverlauf. 
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